
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Kundeninformation zur Sach- und Haftpflicht-Versicherung
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)

Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers sowie vertre-
tungsberechtigte Personen
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
Joseph-Scherer-Str. 3
44139 Dortmund
HR B 19108, AG Dortmund
E-Mail: info@signal-iduna.de

vertreten durch die Vorstände: Reinhold Schulte (Vorsitzender),
Dr. Karl-Josef Bierth, Michael Johnigk, Ulrich Leitermann,
Michael Petmecky, Dr. Klaus Sticker

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss
und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsver-
trägen.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Art,
Umfang und Fälligkeit
Einzelheiten finden Sie in den Versicherungsbedingungen sowie in
Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag.

Preis der Versicherung
Den Gesamtpreis der angebotenen Versicherung finden Sie in Ihrem
Produktinformationsblatt. Zusätzlich finden Sie in Ihrem persönlichen
Vorschlag bzw. im Antrag auch die Preise der einzelnen rechtlich
selbstständigen Verträge innerhalb der angebotenen Versicherung.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Die übergebenen Informationen haben 3 Monate Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragsstellers auf Versi-
cherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer zustande.

Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die Ausstellung
eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung bestätigt.

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt,
sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt frühestens nach Zugang des Versicherungs-
scheins und der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sowie der weiteren Informationen
nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG und nach Zugang dieser Belehrung. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.

Den Widerruf richten Sie bitte an die unter "Identität und ladungsfä-
hige Anschrift des Versicherers" genannte Anschrift.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs erhalten Sie nur den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der bereits
gezahlten Beiträge zurück, sofern der Versicherungsschutz mit Ihrer
Zustimmung bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen hat;
andernfalls erhalten Sie die gesamten bereits bezahlten Beiträge
zurück.

Kündigung/Beendigung des Vertrages
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der
Vertrag sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate
vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kün-
digung zugegangen ist. Bei Verträgen mit mehr als 3 Jahren Ver-
tragslaufzeit besteht bereits zum Ablauf des dritten Versicherungs-
jahres die Kündigungsmöglichkeit.

Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr oder liegt ein Vertrag
mit Einmalbeitrag vor, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf.

Weitere Kündigungsmöglichkeiten (z. B. im Versicherungsfall) erge-
ben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Sämtliche Kündigungen müssen in Schriftform erfolgen.

Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehun-
gen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsver-
trages zugrunde gelegt wird
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt.

Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesre-
publik Deutschland.

Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat
(§ 215 VVG).

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

Sprache der Vertragsbedingungen und der Vertragsinformationen/
Sprache der Kommunikation von Versicherer und Versicherungsneh-
mer während der Vertragslaufzeit
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten Infor-
mationen werden in deutscher Sprache verfasst. Der Versicherer
verpflichtet sich, die Kommunikation während der Laufzeit des Ver-
trages in deutscher Sprache zu führen.

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwer-
de- und Rechtsbehelfsverfahren
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtli-
chen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. Der Schlichtungssuchende
kann sich wenden an den Versicherungsombudsmann e. V., Postfach
08 06 32, 10006 Berlin. Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers,
den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt.

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt
gerichtet werden an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn.
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